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 Betreiberpflichten 

 Wartung 

 Überwachung



Sehr häufig ist der „plötzliche Herztod“
Folge eines Herzinfarktes.

Der „plötzliche Herztod“ ist daher eine  
Herausforderung im Rahmen des Gesundheitsschutzes  

und der betrieblichen Ersten Hilfe. 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (2018)

Der plötzliche HERZTOD...
...ist die häufigste Todesursache ausserhalb des Krankenhauses in Deutschland. Jede Minute ohne eine Defibrillation 
sinkt die Chance zu Überleben um ca. 10 %. Laiendefibrillatoren sind von Jedermann einfach und sicher 
zu nutzen. So kann wertvolle Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, oft über 10 Minuten, 
überbrückt und Leben gerettet werden. Ein Laiendefibrillator an verschiedenen Punkten vor  
Ort ist somit eine logische und sinnvolle Entscheidung.



Es gibt viele FRAGEN...

Wer  

trägt das  

Haftungs- 

risko?

Welche  

Pflichten  

ergeben sich  

für uns als  

Betreiber?

Wie häufig  

muss der  

Defi zum  

Geräte-TÜV?

Wie stellen  wir die  Einsatzbereit- schaft sicher?

Welche  
Folgekosten  

entstehen?

Wie  aufwendig  ist die  Dokumentation?

Was  
passiert im  

und nach dem  

Einsatzfall?



Wir haben die  
ANTWORT!
Nie war es so einfach sich gegen den  
plötzlichen Herztod zu engagieren! 
Unser 360° Abo für Defibrillatoren ist kompromisslos einfach.
Sie haben maximale Sicherheit bei minimalem Aufwand, damit
alle Fragen restlos geklärt bleiben. Machen Sie sich keine
Sorgen um Rechtsvorschriften und Wartung.

Im 360° DEFI ABO ist alles für Sie enthalten!

Sie befestigen lediglich den Wandkasten, schon ist Ihr
Defibrillator betriebsbereit. Er ist rund um die Uhr
überwacht und stets für den Einsatz bereit. Im Notfall
ruft er sogar den Rettungsdienst an. 

Und wenn es doch mal ein Problem gibt?
Mit Ihrem 360° DEFI ABO sind wir auch persönlich für Sie da.
 

Nur drei Schritte zur herzsicheren Einrichtung:

1.   Senden Sie uns den ausgefüllten Antrag per Post oder Email zu. 
Sind noch Fragen offen, rufen Sie uns an.

2. In wenigen Tagen erhalten Sie Ihr vorbereitetes Komplettpaket.
3.  Befestigen Sie den Defibrillator an der Wand. Schon ist er mit 

einem Handgriff aktiviert.
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Sie haben  noch Fragen? Tel.: 0800 - 770 1000 Mail: abo@rettetleben.de Sie erreichen uns  von 9-17 Uhr



Das exklusive  
360° DEFI ABO im Detail
DEFIBRILLATOR  
Vom Weltmarktführer PHILIPS • Ideal für die Anwendung durch 
Laien • Top Technologie • Höchste Sicherheit und einfachste  
Anwendung • Auch bei Kindern

SICHERE AUFBEWAHRUNG 
SafeBox • Patentierte Notfallöffnung • Tausendfach bewährt  
gegen Diebstahl und Vandalismus. 

24/7 KONNEKTIERT 
SmartLink • Überwachung des Defibrillators per Funkanbindung 
rund um die Uhr. • Bei Entnahme automatischer Notruf mit  
Freisprechfunktion • Inklusive Benachrichtigungsfunktion •  
Kein Stromanschluss notwendig

BETREIBERPFLICHTEN INKLUSIVE 
Medizinproduktegesetz und Medizinproduktebetreiberverordnung  
• Die Pflichten verbleiben dank Kombination von SafeBox, Smart-
Link und Abo beim Vermieter • Der wahrscheinlich erste  
Defibrillator in Deutschland ohne Betreiberpflichten vor Ort 

360° AED SERVICE  
Alle Verbrauchsmaterialien zur Bereithaltung und im Einsatzfall  
inklusive • Schulung vor Ort durch Fachpersonal • STK und
unbegrenzte Garantie mit 24h Austauschservice • Auch bei  
notwendigen Updates

READY-PACK 
Das 360° DEFI ABO erhalten Sie komplett vorbereitet • Anbringen, 
Lasche ziehen, einsatzbereit • So einfach geht Defibrillator heute

OUTDOOR  
Defibrillator speziell für den Aussenbereich Philips FRx 
• SafeBox Outdoor wassergeschützt und beheizt • Strom- 
anschluss durch den Mieter notwendig

 ALL  INKLUSIVE sparen Sie mit dem  ABO mehr als  20 %

Sie haben  noch Fragen? Tel.: 0800 - 770 1000 Mail: abo@rettetleben.de Sie erreichen uns  von 9-17 Uhr
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ANTRAG 360° DEFI ABO
medic assist GmbH & Co. KG, Friederikastraße 148, 44789 Bochum, Telefon 0234-333671-0, USt-Id: DE 256211485

Einrichtung:

Straße, Ort

Telefon:   E-Mail:

Vertretungsberechtigter des Mieters:  – nachfolgend Mieter –

Der Mieter mietet Erste-Hilfe-Defibrillatoren inkl. Tasche und Service / Zubehör vom Vermieter zum Zwecke der Bereithaltung zur Lebensrettung 

  Stück 360 ° DEFI ABO Indoor: Defibrillator Philips Modell HS1, SafeBox, AED-Hinweistafel, SmartLink Fernüberwachung, SmartLink 
Entnahmealarm, SmartLink Sprechverbindung zum Notruf, Übernahme der Betreiberpflichten, 360 ° AED Service  
nur 59.95 € monatlich zzgl. der ges. MwSt. 

  Stück 360 ° DEFI ABO Outdoor: Defibrillator Philips Modell FRx, SafeBox Outdoor (beheizt, Stromanschluss durch Mieter gestellt), AED-
Schild, SmartLink Fernüberwachung, SmartLink Entnahmealarm, SmartLink Sprechverbindung zum Notruf, Übernahme der Betreiberpflichten, 
360° AED Service  
nur 79.95 € monatlich zzgl. der ges. MwSt. 

  Stück Option Altgerät(e) Rücknahme. Altgerät(e) werden zu je 500 € inkl. der ges. MwSt. vom Vermieter angekauft. Der Mieter sendet die 
Geräte 4 Wochen nach Lieferung der neuen Defibrillator(en) (Rücknahmeschluss) an den Vermieter und erhält eine Zeitgutschrift in Freimonaten. 
(maximale Anzahl von Altgeräten entspricht den angemieteten Geräten - Anmeldung zur Rücknahme nur bei Mietantrag).

 
360 ° AED Service: Dem Mieter entstehen bei sachgerechtem Umgang auch im Falle einer Nutzung des Mietobjekts keinerlei zusätzliche Kosten. Die 
Kosten für den fristgerechten Austausch von Verbrauchsteilen, Garantie, Gewährleistung, Mobilfunkanbindung trägt der Vermieter, der auch die Überwachung 
der entsprechenden Intervalle kostenlos übernimmt. Nach Übergabe erhält der Mieter kostenlos eine Kurzschulung in die Gerätenutzung durch Fachpersonal 
bei sich vor Ort. 

Betreiberpflichten beim Vermieter: Das Mietobjekt bleibt Eigentum des Vermieters. Standortwechsel sind nur im Inland zulässig und nur durch den Ver-
mieter durchführbar. Betreiber im Sinne des MPG und der MPBetrVO ist der Vermieter. Zwingende Voraussetzungen: Der Mieter und andere Dritte haben 
keinen direkten Zugang zum Medizinprodukt (AED). Dieses muss hierfür in der Safebox verschlossen und mit Scheibensicherung aufbewahrt werden, so dass 
ein Zugriff nur durch Einschlagen einer Scheibe erfolgen kann. Die Prüfung des Medizinproduktes gem. Herstellervorgabe erfolgt durch den Vermieter mittels 
SmartLink. Der Vermieter hält die Geräte unentgeltlich Instand. Der Mieter führt in diesem Zusammenhang für den Vermieter auf dessen Anweisung als Erfül-
lungsgehilfe vor Ort einfache Dienstleistungen kostenlos aus (wie bspw. Elektrodenaustausch, Batteriewechsel, Neustart von Geräten, Austausch von Geräten). 
Die Aufforderung, Anleitung und Materialien erhält er hierfür vom Vermieter. Auf Anforderung gewährt der Mieter dem Vermieter jederzeit Zugang zu allen 
Mietgeräten. Der Mieter bestätigt darüberhinaus keinerlei Beherrschungswillen in Bezug auf die Medizinprodukte zu haben. Der Mieter wird übergebene 
Schlüssel und Zugangscodes ausschliesslich im Auftrag des Vermieters als dessen Erfüllungsgehilfe nutzen. 

Der Mieter ist damit einverstanden, daß alle Mietentgelte von seinem Bankkonto eingezogen werden.
IBAN:

 Option Selbstzahler (Dauerrechnung) statt Lastschrift möglich für 0,5 € Bearbeitungsentgelt zzgl. der ges. MwSt. je Monat.
 Option Vorauszahlung - Rabatt 5 % Zahlung der Grundmietdauer in einer Summe vorab. Bei Fortführung jährlich vorab mit 2 % Rabatt.

 
Der Einzug der monatlichen Miete wird jeweils zum 3. des Monats vorgenommen. Der Mietvertrag wird durch Annahme des Vermieters mittels Nach-
richt oder Übersendung des/ der Mietobjekte(e) geschlossen. Die feste Grundmietdauer beträgt 60 Monaten beginnend mit dem 1. des Folgemonats der 
Übersendung des jeweiligen Mietobjekts bzw. bei gewährten Freimonaten nach deren Ablauf. Im Zweifel gelten die einzelnen Mietobjekte für Laufzeit und 
Kündigungsmöglichkeiten als einzelne Verträge. Wenn der Mietvertrag nicht 3 Monate vor Ablauf der jeweiligen Mietdauer gekündigt wird, verlängert er sich 
jeweils stillschweigend um weitere 12 Monate.
 
Der Mieter bestätigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der obigen Angaben, erkennt die unten stehend abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
an und erklärt sein Einverständnis, dass die im Zusammenhang mit diesem Vertrag anfallenden personenbezogenen und sonstigen Daten entsprechend den  
Bestimmungen der DGSVO elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. 

Datum und Unterschrift des Mieters für Antrag und Einzugsermächtigung

 – nachfolgend  Vermieter –
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der medic assist für das Produkt 360° DEFI ABO  
1. „Mietobjekt“ bedeutet im Folgenden immer die Gesamtheit aus den angemieteten Defibrillatoren 
(„Geräte“) und dem angemietetem Zubehör sowie Services. Im Zweifel endet die Mietdauer des 
Mietobjektes mit Ablauf der Mietdauer des Einzelgerätes oder des Zubehörteils, je nachdem welche 
als letzte endet. 2. Alle Entgelte sind netto zzgl. der bei Vertragsabschluß gültigen Mehrwertsteuer und 
passen sich bei Änderungen der Mehrwertsteuer entsprechend an. Die Entgelte werden grundsätzlich 
per Lastschrift eingezogen, für abweichende Zahlungsformen und Rücklastschriften werden angemes-
sene Bearbeitungsaufschläge verlangt. Änderungen der Bankverbindung sind dem Vermieter unverzüg-
lich mitzuteilen. 3. Beide Parteien sind berechtigt, das Vertragsverhältnis als Referenz namentlich und 
auch unter Verwendung von Logos zu verwenden. 4. Der Mieter hat die Pflicht, dem Vermieter jeden 
erkennbaren Funktionsmangel sofort mitzuteilen (wobei die Funktionsprüfung des Medizinproduktes 
durch SmartLink vom Vermieter sichergestellt wird). Schäden am Gerät direkt oder indirekt durch ein 
Verschulden des Mieters oder eines Dritten gehen zu Lasten des Mieters. 5. Der Vermieter haftet 
nicht für unmittelbar oder mittelbar verursachte Schäden aller Art, mit Ausnahme für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, soweit ihm nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. Bei schuldhafter Verletzung solcher Pflichten ist die Haftung 
des Vermieters auf den Ersatz des vertragstypischen und vorhersehbaren Schadens begrenzt. 6. Der 
Vermieter ist zur fristlosen Kündigung des Vertragsverhältnisses berechtigt, wenn der Mieter mit min-
destens zwei aufeinander folgenden Mietentgelten ganz oder teilweise oder mit mindestens 10% der 
Summe aller Entgelte der jeweils festen Laufzeit in Verzug ist. Das Recht beider Vertragsparteien, aus 
anderen wichtigen Gründen das Vertragsverhältnis zu kündigen, bleibt unberührt. 7. Bei Beendigung 
des Mietvertrages gleich aus welchem Grund hat der Mieter das Mietobjekt in einwandfreiem Zu-
stand unverzüglich innerhalb von 10 Werktagen auf eigene Kosten an den Vermieter zurückzugeben. 
Unberührt weiteren Schadensersatzes wird die monatliche Mietgebühr des Vertrages bis zur Rückgabe 
des Mietobjektes fällig. Die ordentliche Kündigung des Mietvertrages ist in der festen Grundmietdauer 
ausgeschlossen. 8. Die ordentliche Kündigung (ausser wie benannt) des Mietvertrages ist in der festen 
Grundmietdauer und den Verlängerungen entsprechend ausgeschlossen. 9. Der Vermieter behält sich 
vor, das Leistungs- und Produktspektrum zu ändern, wenn die Änderung wegen gesetzlicher, behörd-
licher, sicherheitstechnischer oder schutzrechtlicher Vorgaben erforderlich wird oder einer Anpassung 
an den technischen Fortschritt dient, soweit sich daraus keine übermäßigen Einschränkungen für den 
Mieter ergeben. Sollte eine Dienstleistung/ Zubehör / Service aufgrund richterlicher oder behörd-
licher Anordnung nicht mehr durchgeführt oder nicht mehr sinnvoll wirtschaftlich angeboten werden 

können, und der Vermieter nicht in der Lage sein den Grund hierfür mittels vertretbarer Ergänzungen 
zu heilen, so vermindert sich das Mietentgelt entsprechend anteilig (alle Einzelpreise gemäß Preisliste 
als Gesamtpreis in Bezug zum Paketpreis). 10. Verbindungen für SmartLink werden über Netze lokaler 
Mobilfunknetzbetreiber hergestellt. Deren allgemein gültigen und anerkannten Geschäftsbedingungen 
und Leistungszusagen finden für diese Dienstleistungen daher entsprechend Anwendung. Der Mie-
ter ist sich bewußt, daß Telekommunikationsnetze keine 100%ige Verfügbarkeit und Abdeckung bieten. 
SmartLink ersetzt daher nicht allgemeine Notrufmittel. Standortwechsel sowie alle Maßnahmen des 
Mieters, die zu einer fehlenden oder eingeschränkten Mobilfunkanbindung von SmartLink führen, be-
dingen kein Kündigungsrecht des Mieters. 1 1. Zeitweilige Störungen oder Unterbrechungen von Smart-
Link können sich aus Gründen höherer Gewalt, einschließlich Streik, Aussperrung und behördlicher 
Anordnung sowie wegen technischer Änderungen an den Anlagen des Vermieters, der genutzten Tele-
kommunikationsanlagen oder wegen sonstiger Maßnahmen ergeben, die für einen ordnungsgemäßen 
Betrieb des SmartLink Systems und der genutzten Mobilfunknetze erforderlich sind. Darüber hinaus ist 
der Vermieter berechtigt, die vertraglichen Leistungen vorübergehend ganz oder teilweise einzustellen, 
soweit dies für einen ordnungsgemäßen Netzbetrieb oder Betrieb des Dienstes SmartLink erforder-
lich ist. 12. Die Festlegung von Adressaten in den Aktionsparametern von SmartLink (Bsp. SMS, Anruf, 
E-Mail) obliegt dem Mieter. Dieser stellt die Zustimmung der Empfänger sicher und trägt in diesem 
Zusammenhang entstehende Kosten und Rechtsfolgen. Sprachverbindungen dürfen ausschließlich für 
Notrufe genutzt werden. 13. Der Mieter ist verpflichtet, SIM-Karten sowie ihm mitgeteilte oder von 
ihm eingerichtete PIN und Kennwörter vor dem Zugriff unbefugter Dritter zu schützen. Der Mieter hat 
das Abhandenkommen oder die unbefugte Drittnutzung der SIM-Karte unverzüglich dem Vermieter 
mitzuteilen hat. Mindestens bis zum Eingang der Mitteilung beim Vermieter haftet der Mieter für die 
durch unbefugte Drittnutzung entstandenen Schaden. 14. Der Mieter unterlässt jeglichen Eingriff in die 
Geräte und Software und ermöglicht auch Dritten keine derartigen Eingriffe. Die SIM Karten dürfen nur 
im SmartLink betrieben werden. 1 5. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder 
undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon 
die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführ-
baren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der 
wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. 
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend 
für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 1 6. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der 
Sitz des Vermieters. Privatpersonen können an ihrem Wohnsitz Rechtsmittel einlegen. Stand 1 2/2020

Den Antrag senden Sie bitte per Post oder E-Mail an: 
Adresse: medic assist • Philips AED Zentralvertrieb B2B • Friederikastr. 148 • 44789 Bochum 
E-Mail: abo@medicassist.de




